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Erscheint monatlich

Ein besonderer Höhepunkt
in der vierten Ferienwoche
war für die Krippenkinder
der Besuch der Tierschau im
Zirkus Mondial.
Die Kinder staunten, als sie
zunächst das große Kamel
entdeckten. Gern hat dieses
von unserem mitgebrachten
Futter gefressen. Doch es
gab noch mehr Tiere zu ent-
decken: Ponnys, ein Lama,

sowie Ziegen und Ziegenböcke,
die uns sogar einen kleinen Kampf
lieferten. Die aufgeregten, laut-
stark bellenden Hunde haben
unsere Kleinsten neugierig ge-
macht. Diese Tierlaute waren auf
jeden Fall bekannt. Einen Blick in
das Zirkuszelt rundete diesen
schönen Ausflug ab.

Kita „Bummi”: Tierschau im Zirkus Mondial
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SITZUNG DES GEMEINDERATES GLAUBITZ

Der Gemeinderat Glaubitz fasste in der Sitzung am
08.08.2022 folgende Beschlüsse:

Beschluss-Nr. 22/2022
Der Gemeinderat beschließt:
die Kooperationsvereinbarung mit den Gemeinden im Elbe-Röder-Dreieck
zur Breitbanderschließung.

Beschluss-Nr. 23/2022
Der Gemeinderat beschließt:
die Kreuzungsvereinbarung nach §§ 3, 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz –
Bahnhofstraße in Glaubitz.

Beschluss-Nr. 24/2022
Der Gemeinderat beschließt:
die Annahme von Spenden.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Glaubitz findet am
Dienstag, dem 04.10.2022, 19.30 Uhr, im Gemeindeamt
Glaubitz (Beratungsraum), Bahnhofstraße 19, statt. Die Tages-
ordnung entnehmen Sie bitte den ortsüblichen Bekanntgaben an den Be-
kanntmachungstafeln.

AUF EIN WORT

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich möchte mich heute mit einer Bitte an Sie wenden. Sie alle haben sich
sicher Gedanken darüber gemacht, als es in der Vergangenheit zweimal
im Glaubitzer Wald brannte. Aufgrund dessen, dass es immer gleichzeitig
an mehreren Stellen brannte, muss natürlich von Brandstiftung ausgegan-
gen werden. Die Ermittlungen hierzu laufen auf Hochtouren. Dies be-
stätigte die Polizei. Viele nutzen den Wald für Spaziergänge oder sport-
liche Aktivitäten. Daraus resultiert meine Bitte an Sie! Seien Sie achtsam!
Rauchen Sie nicht und werfen Sie keine Glasgegenstände weg! Ebenso
bitte ich Sie, verdächtiges Verhalten von Bürgern zu melden, damit ent-
sprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Auch wenn etwas
Regen gefallen ist, die Waldbrandgefahr ist weiterhin noch sehr hoch!
Wenn „Alle“ diese Hinweise beachten, wird „Uns Allen“ der Wald weiter
erhalten bleiben! Ihr Bürgermeister Lutz Thiemig

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
zur Offenlegung von Ergebnissen einer Katastervermessung
und Abmarkung

Empfänger: Eigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzungsberechtigte
der nachstehenden Flurstücke

Auf Antrag (Antragsnummer 20333) wurde in der  Gemeinde Glaubitz,
Gemarkung Glaubitz eine Grenzwiederherstellung und Flurstücksbildung
(Katastervermessung) sowie Abmarkung von Grenzpunkten durchgeführt.
Nach § 17 der Verordnung des Staatsministeriums des Inneren zur Durch-
führung des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVerm-
KatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271), die zuletzt durch Arti-
kel 16 der Verordnung  vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517)  geän-
dert worden ist, werden die Verwaltungsakte öffentlich bekanntgegeben.

Rechtsgrundlage für die genannten Amtshandlungen ist das Sächsische
Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG vom 29. Januar
2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verord-
nung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist.

1) An den Grenzen folgender Flurstücke wurden Grenzpunkte vorgefun-
den, wiederhergestellt und Grenzpunkte abgemarkt:
Gemarkung: Glaubitz; Flurstück(e): 966

Die Ergebnisse liegen vom 12.09.2022 bis 12.10.2022 jeweils mon-
tags bis freitags von 7:30-11:30 Uhr und 12:30-15:30 Uhr im Amtssitz
des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Katja Kieß-
ling, Hermann-Zschoche-Straße 6, 01558 Großenhain zur Ein-
sichtnahme bereit.

Gemäß §17 der  Verordnung des Staatsministeriums des Inneren zur
Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz (Sächs-
VermKatGDVO) gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-
kung ab dem 21.10.2022 als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Verwaltungsakte, die durch die Offenlegung bekannt gegeben
werden, kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieur, Frau Katja Kießling, Hermann-Zschoche-
Straße 6 in 01558 Großenhain einzulegen.

Dipl.-Ing. Katja Kießling
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Amtssitz: Hermann-Zschoche-Straße 6, 01558 Großenhain

Tel. 03522 506060

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Ankündigung eines Grenztermins und Bekanntgabe der
Offenlegung der Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung in der Gemarkung Glaubitz, Gemeinde Glaubitz

Katastervermessung und Abmarkung an den Flurstücken 506/62, 522,
524, 525, 527, 528, 529, 532, 572/6, 654/6 der Gemarkung Glau-
bitz, Gemeinde Glaubitz 

Mit der Vermessung sollen die Grenzen dieser Flurstücke bestimmt wer-
den. Die Bestimmung erfolgt im Sinne des Gesetzes über das amtliche Ver-
messungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Säch-
sisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung
vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwal-
tungsgesetzes. Die Eigentümer der genannten Flurstücke sind Beteiligte im
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entscheidungserheblichen Tat-
sachen. Dabei wird Ihnen der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle er-
läutert und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16
Abs. 3 des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen und das Lie-
genschaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und
Katastergesetz – SächsVermKatG), Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf
zu äußern.
Alle Grundstückseigentümer und Inhaber grundstückseigentümergleicher
Rechte der oben genannten Flurstücke sowie deren Verfügungsberechtigte
und Bevollmächtigte, können am Grenztermin teilnehmen.
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Der Grenztermin findet am Dienstag, dem 27.09.2022
um 10:00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Wendehammer der In-
dustriestraße B im Gewerbepark Glaubitz-Zeithain.
Ich bitte Sie, zum Grenztermin Ihr Personaldokument mitzubringen. Sie
können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser
muss sein Personaldokument und eine von Ihnen unterschriebene schrift-
liche Vollmacht vorlegen. Ich weise Sie vorsorglich darauf hin, dass auch
ohne Ihre Anwesenheit oder der Anwesenheit eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten Ihre Flurstücksgrenzen bestimmt werden können. Aufwendun-
gen, die durch die Wahrnehmung des Grenztermins entstehen, können
nicht erstattet werden. Allen betroffenen Eigentümer und Inhabern grund-
stückseigentümergleicher Rechte der nachfolgend genannten Flurstücke
werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Of-
fenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Ver-
waltungsakten auf diesem Wege ergibt sich aus § 17 der Durchführungs-
verordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz vom
6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271), die zuletzt durch Artikel 16 der Ver-
ordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517).
Gemarkung Glaubitz, Flurstücke: 506/62, 522, 524, 525,
527, 528, 529, 532, 572/6, 654/6
Folgende Amtshandlungen an den o. g. Flurstücksgrenzen wurden vorgenommen: 
• Grenzwiederherstellung von Flurstücksgrenzen (§ 16 SächsVermKatG)  
• Abmarkung von Grenzpunkten
• Absehen von der Abmarkung von Grenzpunkten
Die Ergebnisse der Grenzbestimmungen und Abmarkungen gelten sieben
Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als bekannt gegeben. Die Frist der
Offenlegung beträgt einen Monat. Die Ergebnisse liegen in der Zeit vom
28.09.2022 bis einschließlich 27.10.2022 (Ende der Offenle-
gungsfrist) Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr sowie Diens-
tag und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr in meinen Geschäfts-
räumen in Döbeln, Bahnhofstraße 41 zur Einsichtnahme bereit. Aus Grün-
den der Terminkoordinierung ist eine vorherige Terminabsprache aus-
drücklich erwünscht. Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen unter der
Telefonnummer 03431/617938 zur Verfügung. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Grenzwiederherstellung, die Abmarkung, und die Absehung von der
Abmarkung von Grenzpunkten sind Verwaltungsakte, gegen den der Wi-
derspruch zulässig ist. Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbe-
stimmung und Abmarkung können die betroffenen Eigentümer und Erb-
bauberechtigten innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der
Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift in meinem Büro, Bahnhofstraße 41, 04720 Döbeln ein-
zulegen. Die Frist wird auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch inner-
halb der Monatsfrist beim Staatsbetrieb Geobasisinformation und Ver-
messung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, eingeht.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung die Wider-
spruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser
Frist eingegangen ist.

Döbeln, den 24.08.2022

gez. Dipl.-Ing. (FH) Uwe Petschinka
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

BEKANNTMACHUNG DER LANDESDIREKTION SACHSEN
über die öffentliche Auslegung der
Unterlagen zur Beteiligung der Öf-
fentlichkeit im Raumordnungsverfahren für das Vorhaben
„Errichtung einer 110 kV bzw. 380 kV Hochspannungsfreilei-
tung zur Erschließung und Entwicklung des Industriegebietes
Großenhain Nord (IGN)“ auf Antrag des Staatsbetriebes Im-
mobilien und Baumanagement (SIB)/Zentrales Flächenma-
nagement (ZFM) unter Beteiligung der SachsenNetze HS HD
GmbH vom 15. September 2022

SIB bzw. ZFM planen die Entwicklung der Fläche der ehemaligen
Militärliegenschaft Flugplatz Großenhain zu einem Industriegebiet, dem
„Industriegebiet Großenhain Nord“ (IGN).

Da derzeit noch kein Investor für die zu entwickelnde Baufläche existent ist
und somit kein konkreter Anschluss geplant werden kann, soll zunächst im
Rahmen eines Raumordnungsverfahrens (ROV) ein möglicher Freileitungs-
korridor zur Erschließung des IGN gefunden werden, der sowohl für eine
110-kV als auch für eine 380-kV Freileitung geeignet ist. In einem nach-
gelagerten Planfeststellungsverfahren soll in diesem Korridor die konkrete
Linienführung fixiert werden.
Die Landesdirektion Sachsen führt als zuständige Behörde Antrag des
Staatsbetriebes Immobilien und Baumanagement (SIB)/Zentrales Flächen-
management (ZFM) unter Beteiligung der SachsenNetze HS HD GmbH
ein Raumordnungsverfahren zur Ermittlung des raumverträglichsten Korri-
dors für eine solche Hochspannungsfreileitung. Dazu ist die Öffentlichkeit
nach § 15 Abs. 3 Satz 1 Raumordnungsgesetz (ROG) im Raumordnungs-
verfahren zu beteiligen, wobei Ort und Dauer der Auslegung der Unterla-
gen öffentlich bekannt zu geben sind.
Die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren, bestehend aus der Raum-
widerstandsanalyse inklusive Anhänge sowie der Natura 2000 Erheblich-
keitseinschätzung inklusive Anhänge werden im Bekanntmachungsportal
der Landesdirektion Sachsen unter der Rubrik Infrastruktur im Abschnitt
Raumordnung veröffentlicht und sind dort im Zeitraum vom 15. Septem-
ber bis einschließlich 28. Oktober 2022 öffentlich einsehbar und
stehen auch zum Download bereit. Das Raumordnungsverfahren wird am
23. September 2022 eröffnet. Eine gesetzliche Pflicht zur Auslegung von
Papierunterlagen besteht nicht mehr. Dennoch wird ein Exemplar Papier-
unterlagen im Rathaus der Stadt Großenhain zur Einsichtnahme ausliegen.
Ihre Stellungnahme, Anregungen und Hinweise richten Sie bitte bis
einschließlich 28. Oktober 2022 brieflich oder elektronisch an die
folgenden Adressen jeweils mit dem Betreff „Stellungnahme zum ROV In-
dustriegebiet Großenhain Nord (IGN)“. Ihre Gemeindeverwaltung nimmt
ebenfalls Stellungnahmen entgegen. Die Einzelheiten dazu entnehmen Sie
bitte der ortsüblichen Bekanntmachung.
Landesdirektion Sachsen
Referat 34, Raumordnung, Stadtentwicklung
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
E-Mail an: post@lds.sachsen.de
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt.
Durch Einsichtnahme in die Unterlagen und Abgabe einer Stellungnahme
entstehende Kosten werden nicht erstattet. Es wird weiterhin darauf hinge-
wiesen, dass gemäß DSGVO Daten erhoben und verarbeitet werden.

Wichtiger Hinweis zur Abgrenzung des Raumordnungsver-
fahrens zum nachfolgenden Planfeststellungsverfahren
Es ist zu beachten, dass im Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG die
Raumverträglichkeit des Vorhabens unter überörtlichen Gesichtspunkten
geprüft wird. Das Raumordnungsverfahren schließt nicht mit der Genehmi-
gung der Baumaßnahme ab. Das Raumordnungsverfahren dient der Vor-
bereitung eines noch zu beantragenden Planfeststellungsverfahrens zur
Herstellung des Baurechts für die beabsichtigte Baumaßnahme.
Sofern im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im Raumordnungsverfah-
ren Anregungen vorgebracht werden, haben diese keinen rechtlichen Be-
zug auf das nachfolgende, vom Vorhabenträger erst noch zu beantra-
gende Planfeststellungsverfahren. Es wird daher ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass bereits im Raumordnungsverfahren erhobene Einwendun-
gen gegen die Baumaßnahme nicht im Planfeststellungsverfahren be-
rücksichtigt werden. Einwendungen gegen die Baumaßnahme sind aus-
schließlich im Rahmen der Anhörung im Planfeststellungsverfahrens zu er-
heben. Sofern bereits im Raumordnungsverfahren Einwendungen oder
Forderungen erhoben worden sind, müssen diese im nachfolgenden
Planfeststellungsverfahren daher erneut erhoben werden, um berücksich-
tigt werden zu können. 
Die Anhörung zum nachfolgenden Planfeststellungsverfahren erfolgt nach
den fachgesetzlichen Regelungen einschließlich der Verweise auf das
VwVfG. Danach erfolgt nach Antragstellung auf Durchführung des Plan-
feststellungsverfahrens in den betroffenen Kommunen eine Auslegung der
Planunterlagen für einen Monat zur allgemeinen Einsichtnahme. Ort und
Zeit der Auslegung sowie Hinweise zum Verfahren und zur Einhaltung
von Fristen bei der Erhebung von Einwendungen werden vorher ortsüblich
bekanntgemacht.



Seite 4, Nummer 9/2022 MITTEILUNGSBLATT GLAUBITZ

6. AUSBILDUNGSTAG GROSSENHAIN AM 17.09.2022

Alle Schüler des Landkreises Meißen, die
sich über das vielfältige Spektrum an be-
trieblichen und schulischen Ausbildungs-
möglichkeiten der Region informieren
möchten, sind beim 6. Ausbildungstag
Großenhain am Samstag, dem 17. Sep-
tember 2022, 10-15 Uhr im Kulturzen-
trum Großenhain herzlich willkommen. 
Die Schirmherren Frau Daniela Kuge MdL und Herr Geert Mackenroth
MdL freuen sich schon auf diesen Tag und auf viele interessierte Besucher.
„Es ist für die Region besonders wichtig, den jungen Menschen vor Ort
eine Perspektive anzubieten und unser Landkreis Meißen hat davon jede
Menge zu bieten.“ so die Meißner Landtagsabgeordnete Daniela Kuge
MdL. Geert Mackenroth MdL stimmt dem zu: „Wir haben hier vor Ort

eine Vielzahl an interessanten Arbeitgebern über ein breites Spektrum ver-
teilt. Von Industrie, Handel über öffentliche Verwaltung sowie der medizi-
nische Bereich und das Handwerk.“ Mit über 60 Unternehmen haben wir
eine Rekordzahl an Ausstellern und kommen nahezu an die Kapazitäts-
grenze des Kulturzentrum Großenhain. Nach einem Jahr Pause freuen wir
uns über den regen Zuspruch und hoffen dies auch bei den Besuchern. 
Am Veranstaltungstag können sich die Schüler über 55 Ausbildungs-
berufe und 10 Studiengänge informieren und den direkten Kontakt zu den
Unternehmen knüpfen. 
Um die vielen Informationen zu verdauen, liefert Dana Burde – MA(H)L
anders – leckere und gesunde Speisen. Außerdem kann ein Energieschub
am Coffee-Bike abgeholt werden. 
Der Eintritt ist wie immer kostenfrei. Lediglich die Speisen und Getränke
sind auf Selbstzahlerbasis.

HOCH VOM SOFA! MATCH IT – DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Wo werden Projekte gefördert? Sachsenweit in Städten und Gemeinden
mit einer Einwohnerzahl von max. 20.000  
Was wird gefördert? Ideen von und für junge Menschen zwischen 12 bis
18 Jahre  
Wie hoch ist die Fördersumme? Maximal 2500 €  
Wann kann man einen Antrag stellen? Bis der Fördertopf leer ist. Der För-
derzeitraum läuft noch bis zum 31.10.2022
Besonderheit die Projektidee wird vor Ort in einer Konzeptwerkstatt
konkretisiert, es gibt eine Projektbegleitung und eine gemeinsame Ab-
schlussveranstaltung.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDFs, die auf
unserer Seite auch zum Download zur Verfügung stehen. Dies
ist zum einen der Projektaufruf, der sich in seiner Ansprache direkt an die
Jugendlichen richtet und zum anderen die FAQ zum Projektaufruf, in dem
die Förderbedingungen erklärt werden. 
Ansprechperson: Marion Coupiac

E-Mail: marion.coupiac@dkjs.de 
Tel.: +49 (0)351 3201 5623
Handy: 0151 5498 2217

Für weitere Eindrücke von Hoch vom Sofa! können Sie sich gern auf unse-
rer Website https://www.starkimland.de/hoch-vom-sofa oder unserem
Instagramkanal umsehen. Das Hoch vom Sofa!-Team 

GROSSES COMEBACK NACH DER PANDEMIE!

18. Aktionstag „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“ 
Voller Freude können die Zahlen für den Aktionstag 2022 verkündet wer-
den. Wir sind überwältigt von dem großen Engagement, mit welchem sich
sächsische Schülerinnen und Schüler nach der Pandemie am Aktionstag
beteiligt haben, um soziale Projekte in der Welt und in Sachsen zu unter-
stützen.
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Zum Aktionstag am 12. Juli gingen 22.000 Schülerinnen und Schüler aus
222 sächsischen Bildungseinrichtungen für die Aktion „genialsozial“ ar-
beiten und erwirtschafteten so die beeindruckende Summe von ca.
500.000 Euro.
In ganz Sachsen haben junge Menschen, Lehrkräfte, Eltern und zahlreiche
Arbeitgebende Großes geleistet. Gemeinsam und in gegenseitiger Ver-
antwortung haben sie sich für eine gerechtere Welt stark gemacht. Wir
danken allen Beteiligten für das großartige Comeback von Sachsens
größter Jugendsolidaritätsaktion. 
Die erarbeiteten Gelder unterstützen Initiativen in Sachsen und weltweit.
Durch den großen Erfolg der Schülerinnen und Schüler können dieses
Jahr, statt der geplanten zwei Projekte, ganze drei Entwicklungspartner-
schaften im globalen Süden unterstützt werden. Diese wurden auf der
Jurytagung im Mai von der „genialsozial-Jugend-Jury“ ausgewählt und für
eine Förderung empfohlen.
Folgende drei Projekte können dieses Jahr gefördert werden:
1. Bau eines Jugendzentrums in Kigali, Ruanda Root Foundation e.V.,

Radebeul
2. Bau einer nachhaltigen Grundschule in Fanara, Madagaskar, Soropti-

mist International Club Pirna
3. Aufbau eines Ausbildungszentrums für Jugendliche und Frauen in Ta-

koradi, Ghana, Code for Afrika e.V., Leipzig
Mit 30 % des Geldes initiieren und unterstützen die beteiligten Schulen so-
ziale Projekte in der Region oder in der eigenen Schule. Die „genialsozial-
lokal-Projekte“ sollen Not, Armut und Benachteiligung im direkten Umfeld
entgegenwirken. Die Vorhaben bewegen sich dabei von einer „klassi-
schen“ Spende für soziale Initiativen bis hin zu selbst entwickelten Projekt-
ideen, wie Nachhilfe für jüngere Menschen, Benefizkonzerte mit regiona-
len Schulbands oder Zuschüsse bei Klassenfahrten für benachteiligte Ju-
gendliche. Den Ideen sind hier keine Grenzen gesetzt, solange sie einen
sozialen Zweck unterstützen. Neu in diesem Jahr ist, dass auch Projekte in
der Ukraine unterstützt werden können. 
Im Schuljahr 2022/2023 findet „genialsozial – Deine Arbeit gegen Ar-
mut“ am 4. Juli 2023 statt. 
Der Aktionstag ermutigt junge Menschen, sich aktiv an gesellschaftlichen
Themen zu beteiligen und gibt ihnen die Möglichkeit, lokal und global Ver-
antwortung zu übernehmen. „genialsozial“ ist ein Programm der Sächsi-
schen Jugendstiftung mit inhaltlicher Unterstützung durch das Entwick-
lungspolitische Netzwerk Sachsen e.V.; der Ostdeutsche Sparkassenver-
band und die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien sind Hauptsponso-
ren. Ministerpräsident Michael Kretschmer ist Schirmherr dieser größten
sächsischen Jugendsolidaritätsaktion. 

Weitere Informationen unter www.genialsozial.de
Pressekontakt: Florian Sievert 

Programmleiter „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“
Sächsische Jugendstiftung
Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden
Tel.: 0351-323719012, Fax: 0351-32371909
Mail: info@genialsozial.de

SV EINHEIT GLAUBITZ E.V.

Spielansetzungen

1. Männer
11.09.2022, 15.00 Uhr Glaubitz – Strehla
18.09.2022, 13.00 Uhr Barnitz 2. – Glaubitz

Alte Herren
09.09.2022, 18.30 Uhr Röderau – Glaubitz
23.09.2022, 18.00 Uhr Glaubitz – Hirschstein
30.09.2022, 18.00 Uhr Kalkreuth – Glaubitz

Vereine und 
Organisationen

Spielergebnisse

1. Männer
Testspiel
Kobershain – Glaubitz 3:3
Glaubitz – Nauwalde 7:2
Pristewitz 2. – Glaubitz 0:4
Pokal
Strehla 2. – Glaubitz 0:6

MITGLIEDERGRUPPE

DER VOLKSSOLIDARITÄT NÜNCHRITZ-GLAUBITZ

Wir sind mit unseren Veranstaltungen für alle im Klub 
Karl-Marx-Straße 27E präsent.

Unsere regelmäßigen Themennachmittage:
jeden Montag,  14.00 Uhr Spielenachmittag im Klub
jeden Dienstag, 14.00 Uhr Gymnastiknachmittag im Klub

Aktuelle weitere Veranstaltungen:
Mittwoch, 14.09., 14.30 Uhr Kaffeenachmittag im Klub
Donnerstag, 15.09., 15.00 Uhr Kegeln Justus-von-Liebig-Straße *   
Freitag, 23.09., 14.00 Uhr Sportfest für alle (Jung und Alt) auf dem Frei-
gelände an der Wilhelm-Pieck-Straße *   
Sonntag, 25.09., 17.00 Uhr Erich-Kästner-Abend im Kulturschloss
Großenhain *    
Mittwoch, 28.09., 14.30 Uhr Kaffeenachmittag im Klub
Donnerstag, 29.09., 13.30 Uhr Schwimmen im Wonnemar Bad Lieben-
werda *                                                      
Für Anmeldungen (unbed. erforderlich wegen Buskapazität):
Axel Heinrich, Karl-Liebknecht-Ring 1, Tel. 035265-55190 bzw. Mail:
heinrich49@gmx.de 

Für Eure individuelle Planung:
Mittwoch, 05.10., 14.30 Uhr Geburtstagsfeier Mitglieder in der Kombi,
anschließend Gesprächsrunde mit unserer Bürgermeisterin, Frau Beger zu
aktuellen Themen in der Gemeinde

* alle diese Aktivitäten auch für Nichtmitglieder 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und begrüßen sehr gern auch
neue Teilnehmer am Klubgeschehen.
Wir wünschen allen Teilnehmern und Gästen ein paar erholsame Stunden.

Wir bitten für alle Veranstaltungen um Anmeldung bei
unseren Ansprechpartnern, da die Teilnehmeranzahl unter
Umständen begrenzt ist.

Unsere Ansprechpartner für eure Fragen und Hinweise:
Reiner Bieder Udo Schmidt Heidi Neumann Roswitha Vetter     
Lindenweg 5b Liebigstraße 1 Gartenstraße 2d Karl-Marx-Straße 29b         
Neuseußlitz Nünchritz Nünchritz Nünchritz
Tel. 035267-50555 Tel. 56102 Tel. 55359 Tel. 55228

N A C H R U F

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem ehemali-
gen Sportkameraden

Bernd Quaas
Er hat als damaliges Vereinsmitglied sehr viele freiwillige
Arbeitsstunden beim Bau unseres Sportlerheimes 1962 bis
1965 geleistet.

Der Vorstand



ELBE-RÖDER-DREIECK E.V.

Tag des offenen Denkmals im ERD
Unter dem Motto „KulturSpur” findet am Sonntag, dem 11. September
2022, der Tag des offenen Denkmals statt.
Im Elbe-Röder-Dreieck finden dazu folgende Veranstaltungen statt:

Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain
14.00 Uhr: Führung in der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain
Vom Projekt der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft zur Gedenkstätte –
die Geschichte der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain zwischen staatlicher
Erinnerungskultur und zivilgesellschaftlichem Engagement.

Haus des Gastes Diesbar-Seußlitz
10.00-18.00 Uhr: Besichtigung des historischen Ortskerns Seußlitz mit
Schlosskirche, Schlosspark, Münzfund & Grabdenkmale auf dem hist.
Friedhof und Ausstellungen im Haus des Gastes.

Bauernmuseum Zabeltitz
11.00-17.00 Uhr geöffnet
13.00 Uhr und 15.00 Uhr: Führungen
Im Feldbackofen des Museums wird frischer Apfelkuchen gebacken und
der museumseigene Apfelsaft kann verkostet werden. Die Ausstellung
„CHOIRS FOR FUTURE – singen – pflanzen – pflegen“ über das Auf-
forstungsprojekt des Netzwerks Kinderchöre in der Großenhainer Pflege
kann besichtigt werden.

Rosengarten Tiefenau
10.00-17.00 Uhr Rosengarten geöffnet
11.00 Uhr, 13.00 Uhr & 15.00 Uhr: Führungen
Der neu restaurierte Grottenpavillon kann besichtigt werden. Für Getränke
sowie Kaffee und Kuchen wird gesorgt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auch unter www.elbe-roe-
der.de oder bei den jeweiligen Veranstaltern.

Bustour im Elbe-Röder-Dreieck „Was LEADER möglich macht“
Das Regionalmanagement des Elbe-Röder-Dreiecks lädt am 21. Septem-
ber 2022 wieder zu einer Bustour ein, bei der realisierte Fördervorhaben
der LEADER-Förderung vor Ort besichtigt und vorgestellt werden. Unter
anderem werden Stopps gemacht an der Zahnarztpraxis Buhrig-Seyffert
in Nünchritz, am Sächsischen Feuerwehrmuseum Zeithain, an der Kirche
Streumen und in Görzig. Mittagessen gibt es in der „Parkschänke“ in Za-
beltitz. Kaffee und Kuchen werden in der „Kaffeerösterei Müller“ in
Wildenhain serviert. Vor Fahrtantritt wird ein Unkostenbeitrag von 30,00
Euro (u. a. für die Verpflegung) erhoben. Die Tour findet am Mittwoch,
21. September 2022, von 8.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr statt. Treff-
punkt ist das Technologiezentrum Glaubitz (TGZ), Industriestraße A 11 in
Glaubitz. Anmeldungen sind bis Freitag, 16. September 2022, unter Tele-
fon: 035265/51203 oder Mail: vetter@elbe-roeder.de möglich. 
Eingeladen sind alle Interessierten, die sich ein Bild von den vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten der LEADER-Förderung machen wollen oder viel-
leicht selbst ein Fördervorhaben planen.

WEISSIGER TURNVEREIN 1998 E.V.
Sport mit Spaß an der Freude – Mach mit, bleib fit!
Über 60 und den Wunsch zum fit bleiben bis ins hohe Alter? Wir helfen dir
dabei. Bei unserem Wohlfühltraining kannst du deine Beweglichkeit erhal-
ten und hast dabei in guter Gesellschaft auch Spaß, ohne über deine kör-
perliche Grenze zu gehen.

Mach mit, bleib fit! Hier bei uns im „Weißiger Turnverein 1998 e.V.“.

Wann? Immer donnerstags von 17:30-18:30 Uhr
Wo? Im Gymnastikraum des Vereinshauses (Erdgeschoss)

Mach mit, bleib fit! Wir freuen uns auf dich!

Anmeldung unter: K. Deul, 0172 7712237
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SCHULANMELDUNG

Sehr geehrte Eltern der Schulanfänger 2023,
bitte melden Sie Ihre Kinder für das Schuljahr
2023/2024 zu nachfolgenden Terminen im Sekreta-
riat der Grundschule an:

am 13.09.2022, 8.00-13.30 Uhr und 15.00-18.00 Uhr
ab 18.00 Uhr Elternabend für die neuen 1. Klassen

am 12.09./14.09.2022, 8.00-13.30 Uhr
Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis 30. Juni 2023 das sechste Lebens-
jahr vollendet haben. (Geburtszeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017)
Als schulpflichtig gelten auch Kinder, die bis zum 30. September das
sechste Lebensjahr vollendet haben, wenn sie von den Eltern in der
Schule angemeldet werden. Bitte bringen Sie zum Anmeldetermin die Ge-
burtsurkunde Ihres Kindes mit. Eine Vorstellung des einzuschulenden Kin-
des ist nicht erforderlich. Sollten Sie alleinerziehend sein, ist die Vorlage
des „Nachweises der Alleinsorge” vom Landratsamt erforderlich.
Damit die Anmeldung zügig erfolgen kann, bitten wir Sie, das Anmelde-
formular ausgefüllt mitzubringen.
Im Verhinderungsfall bitten wir um telefonische Rücksprache unter Telefon
035265/153010. A. Wehling, Schulleiterin

ZTS – ZENTRUM FÜR TECHNOLOGIESTRUKTURENT-
WICKLUNG REGION RIESA-GROSSENHAIN GMBH

Sie haben die Idee bzw. Absicht zur Gründung einer selbständigen Exis-
tenz möchten sich auf ihren Unternehmensstart umfassend vorbereiten?
Vom 19.09.-21.09.2022 findet jeweils von 15-21 Uhr im TGZ Glau-
bitz das nächste Seminar für Existenzgründer statt. 
Die Teilnehmer erhalten Informationen zu grundlegenden Themen der
Existenzgründung (z. B. Gründungswege und -entscheidungen, Business-
plan & Finanzierung, Rechnungswesen & Buchführung, Marketing/Öffent-
lichkeitsarbeit, gesetzliche Rahmenbedingungen (Versicherung & Vor-
sorge), weiterführende Angebote aus der Region).
Eine anschließende Unterstützung bei der Erarbeitung des Businessplanes
kann bei Bedarf erfolgen. Alle Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat. 
(Teilnahmegebühr: 95,00 €)
Interessenten melden sich bitte telefonisch bei Frau Boeck (035265-
51320) oder per Mail info@buchhaltung-riesa.de.

VEREINIGTE EVANGELISCH-LUTHERISCHE

CHRISTUSKIRCHGEMEINDE ZEITHAIN
Kirchgasse 5 · 01612 Glaubitz 
Tel. 035265 54271 · Fax 035265 64214

Freitag, 09.09.2022
19:00 Uhr Sing and Pray in Glaubitz

13. Sonntag nach Trinitatis, 11.09.2022
9:00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz
10:30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz

Einrichtungen

Mitteilungen 
der Kirche

Monatsspruch September 2022: Gott lieben, das ist die
allerschönste Weisheit. Sirach 1,10
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Freitag, 16.09.2022
19:00 Uhr Abendgebet zum Wochenschluss in Glaubitz

14. Sonntag nach Trinitatis, 18.09.2022
9:00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz
10:30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz 

Freitag, 23.09.2022
19:00 Uhr Abendgebet zum Wochenschluss in Glaubitz

Sonnabend, 24.09.2022
14:15 Uhr Gottesdienst zur Jubelkonfirmation in Glaubitz

15. Sonntag nach Trinitatis, 25.09.2022
9:00 Uhr Gemeinsamer Festgottesdienst zu Erntedank 

in Glaubitz

Freitag, 30.09.2022
19:00 Uhr Taize-Andacht in Glaubitz

16. Sonntag nach Trinitatis, 02.10.2022
9:00 Uhr Festgottesdienst zu Erntedank in Zschaiten

Begegnungsstätte Nünchritz
Glaubitzer Straße 20, gegenüber Wacker-Sporthalle

Gebetskreis: wöchentlich montags, 10.00-11.00 Uhr
Gesprächsabend: Dienstag, 13. September, 19.30 Uhr
Frühstückstreff: wöchentlich donnerstags, 9.00-10.30 Uhr
Frauenkreis: Donnertag, 15. September, 14.30 Uhr
Teezeit: Freitag, 9. September, 17.00 Uhr
Basteltreff: Freitag, 16. September, 17.00 Uhr
Spielenachmittag: Freitag, 23. September, 17.00 Uhr 
Soziale Beratung: Um telefonische Anmeldung wird gebeten!

Kirchgemeinde Glaubitz – Angebote für Jung und Alt
Hauskreis Glaubitz: montags, 19.30 Uhr 

im Gemeinderaum Glaubitz, 
Info bei G. Schönfelder und J. Broschwitz,
Tel. 0152 58949571

Christenlehre: ab 13. September 
dienstags, 16.30-17.30 Uhr
im Gemeindehaus Glaubitz 
mit Gemeindepädn. Angela Grübler

Posaunenchor Glaubitz: donnerstags, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus Glaubitz
Herr Burkhardt, Tel. 0175 6669103

Singkreis Glaubitz: mittwochs, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus Glaubitz
Fr. Giegold, Tel. 0173 1615979

Singkreis Zschaiten: donnerstags, 19.00 Uhr
im CL-Raum in der Kirche Zschaiten
Fr. Giegold, Tel. 0173 1615979

Kurrende: Sonnabend, 17. September, 
9.30-10.15 Uhr 
im Gemeindehaus Glaubitz
Ulrike Giegold, Tel. 0173 1615979

Der Gelbe Stern – Eine Ausstellung der Friedensbibliothek und
des Antikriegsmuseums der Evang. Kirche in Berlin-Brandenburg
Der gelbe Stern ist das ikonische Symbol der Ausgrenzung, Verfolgung
und Ermordung europäischer Juden durch Nazi-Deutschland.
Eröffnung am 15. September 2022 um 12.45 Uhr im Verbin-
der des Schulzentrums Nünchritz, Glaubitzer Straße 15/17.
Mit Scham erinnern wir uns an die Pogromnacht vom 9. auf den 10. No-
vember 1938. Die Pogrome markieren den Übergang von der Diskrimi-
nierung der deutschen Juden seit 1933 zur systematischen Verfolgung, die
knapp drei Jahre später in die Massenvernichtung an den europäischen
Juden im Machtbereich der Nationalsozialisten mündete. Die Ausstellung
zeigt Bilder und Texte zum Leben und zur Verfolgung jüdischer Menschen
in Deutschland von 1933 bis 1945. Sie sind herzlich eingeladen, an der
Eröffnungsveranstaltung, die von der Bürgermeisterin Beger vorgenom-
men wird, teilzunehmen. Die Veranstaltung wird von der Oberschule Nün-
chritz gestaltet. Die Ausstellung dauert bis zum 30. September.
Menschlich zu leben heißt genau dies: Nein zu sagen zu
diesem Ende, auf das wir uns alle zu bewegen.         Eli Wiesel

Notrufe
Ärztlicher Notdienst: 116117

Rettungsdienst: 112

Polizei: 110

Polizeirevier Riesa: 03525/710-0

Abwasser: 03525/5034-0

Kostenfreies Servicetelefon: 0800/6686868
(außerhalb der Betriebszeiten des AZV Elbe-Floßkanal)

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
(sonnabends und sonntags, 9.00-11.00 Uhr)

10./11.09. Praxis Dipl.-Stom. Roland Schlegel
Geraer Straße 4, 01587 Riesa
Tel. 03525/872315

17./18.09. Praxis Perid Grutschkowski
Lindenweg 15, 01609 Röderaue
Tel. 035263/61424

24./25.09. Praxis Helke Dalicho
Hauptstraße 60, 01609 Gröditz
Tel. 035263/61911

01./02.10. Praxis Dr. med. dent. Markus Zaulig
Badergasse 1, 01616 Strehla
Tel. 035264/90589

Weitere Bereitschaftsdienste lagen bei Redaktionsschluss
noch nicht vor. 
Mehr Informationen unter www.zahnaerzteinsachsen.de.
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Inserieren Sie 

im Mitteilungsblatt Glaubitz – 

denn Werbung bringt Erfolg!

Volkssolidarität
Pflegedienst Nünchritz gGmbH

- Häusliche Krankenpflege
- Verhinderungspflege bei Urlaub oder Krankheit
der Pflegeperson

- Beratungsbesuche nach SGB XI
- Hauswirtschaftliche Versorgung

01612 Nünchritz · Glaubitzer Str. 12a · Tel. 035265/56770

Weitere Leistungen:
- Volkssolidarität Schlossresidenz Glaubitz gGmbH

Tel. 035265/649711
- Volkssolidarität Seniorenresidenz Merschwitz gGmbH

Tel. 035267/53626
- „Essen auf Rädern”

Tel. 035265/649712

Auch das gibt es noch! 
Nachbarschaftshilfe!

Ich bin seit ca. 1 1/2 Jahren
krank und mittlerweile 

auf fremde Hilfe 
angewiesen. 

Hiermit möchte ich 
von ganzem Herzen 

für Eure Hilfe danken!
DANKE! ! !

Viola und Lothar
Sabine und Volker

R. R.

• Rohbau • Neubau • Trockenbau
• Putzarbeiten • Maurer- und Pflasterarbeiten

Höfer-Bau
Eingetragener Meisterbetrieb

01612 Glaubitz · Langenberger Straße 40
Telefon 035265/64840 · Funk 0174/9778406
Fax 035265/64841
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   Geschäftsführer: 
Ronald Schubert

Bahnhofstr. 32 · 01619 Zeithain ·  03525 / 77 99 555
 03525 / 77 99 550 · � info@pbtg.de · www.pbtg.de

 

Wir als ambulantes Pflegeteam unterstützen 
Sie zu Hause mit folgendem Leistungsspektrum:

 
 

 
 
 
 

 

Wir beraten Sie gern vor Ort, ein Anruf genügt!
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Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann das entscheidend sein 

für rasche Hilfe durch Arzt oder Rettungsdienst.
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